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Text 

§ 79. (1) Die Finanzstrafbehörde hat dem Beschuldigten und den Nebenbeteiligten in jeder Lage des 
Verfahrens und auch nach dessen Abschluß die Einsicht und Abschriftnahme der Akten oder Aktenteile 
zu gestatten, deren Kenntnis zur Geltendmachung oder Verteidigung ihrer finanzstrafrechtlichen oder 
abgabenrechtlichen Interessen oder zur Erfüllung solcher Pflichten erforderlich ist; sie kann ihnen statt 
dessen auch Abschriften (Ablichtungen) ausfolgen. Sind Beschuldigte oder Nebenbeteiligte blind oder 
hochgradig sehbehindert und nicht durch Verteidiger oder Bevollmächtigte vertreten, so hat ihnen die 
Finanzstrafbehörde auf Verlangen den Inhalt der Akten oder Aktenteile durch Verlesung oder nach 
Maßgabe der vorhandenen technischen Möglichkeiten in sonst geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 

(2) Von der Akteneinsicht ausgenommen sind Beratungsprotokolle, Amtsvorträge, 
Erledigungsentwürfe und sonstige Schriftstücke (Mitteilungen anderer Behörden, Meldungen, Berichte 
und dergleichen), deren Einsichtnahme eine Schädigung berechtigter Interessen dritter Personen 
herbeiführen würde. 

(3) Im Untersuchungsverfahren können Aktenstücke vorläufig von der Einsichtnahme ausgenommen 
werden, wenn besondere Umstände befürchten lassen, daß durch eine sofortige Kenntnisnahme die 
Untersuchung erschwert werden könnte; die Einsichtnahme ist jedoch noch vor Abschluß des 
Untersuchungsverfahrens zu gestatten. 

(4) Gegen die Verweigerung der Akteneinsicht ist ein abgesondertes Rechtsmittel nicht zulässig. 
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Anmerkung 

ÜR: Art. VII § 3 und 4, BGBl. Nr. 335/1975. 
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